


















Formen der Kindesmisshandlung: 
1. Vernachlässigung1. Vernachlässigung

Mangel an: Pflege, Ernährung, Bekleidung,Mangel an: Pflege, Ernährung, Bekleidung, 
Gesundheitsförderung, sozialen 
Kontakten, emotionaler Zuwendung, 
Schutz und Aufsicht durch ErwachseneSchutz und Aufsicht durch Erwachsene, 
erzieherischer Leitung und Anregung 
=> Entwicklungsstörungen
Heimkinder: 
42 % Sterblichkeit (Chapin 1915) 
„anaklitische Depression“ (Spitz 1945)„anaklitische Depression  (Spitz 1945)
z.B. Psychosoziale(r) Minderwuchs/ 
Gedeihstörung, deprivationsbedingt, ohne 
krankhafte organische Ursache
Wachstumshormonsuppression? Ja: 
Powell et al. 1967, New England J Med , g
276:1279-83; variabel: Hopwood & Becker 
1979, Child Abuse & Neglect 3:439-447  



S hät i 5% ll Ki dSchätzungsweise 5% aller Kinder
wachsen in Verhältnissen auf in denen ein
Ri ik fü V hlä i b t ht d hRisiko für Vernachlässigung besteht d.h. 
ca. 30 000 Kinder jedes Geburtsjahrgangs

http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.2.20.4640.5168.52
32.5233

Esser und Weinel (1990) schätzen dass etwa 5 10% aller inEsser und Weinel (1990) schätzen, dass etwa 5-10% aller in 
Deutschland lebenden Kinder von Vernachlässigung betroffen sind.

„Wie viele Kinder in der Bundesrepublik von Vernachlässigung betroffen 
sind, lässt sich nur schwer ermitteln. Als Untergrenze wird geschätzt, 
dass mindestens 50.000 Kinder unter erheblicher Vernachlässigung 
leiden, nach oben hin schwanken die Zahlen von 250.000 bis 500.000.“ 
(Niedersächsisches Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales & 
Deutscher Kinderschutzbund,  Landesverband Niedersachsen e.V., 
2002) 



besondere Verletzlichkeit von 
Säuglingen und Kleinkindern

abrupte Übergänge von dezenten Hinweisen bis zur akuten 
Gefährdung:

Säuglingen und Kleinkindern

Gefährdung:

- Gefahr raschen Austrocknens bei unzureichender 
Flüssigkeitszufuhr (z.B. Osnabrücker Fall, Erfurter Fall)Flüssigkeitszufuhr (z.B. Osnabrücker Fall, Erfurter Fall)

- Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen aufgrund
unbeherrschten Handlings (Bremer Fall)

(http://www.buergerschaft.bremen.de/dateien/9fc6731510da9c66a94c.
pdf)

extrem enges Zeitraster für die Planung von Hilfen und Notwendigkeit 
schnellen Einschreitens

Siehe Beschlüsse des 110. deutschen Ärztetags:
„verpflichtende Vorsorgen und begleitende Maßnahmen“: „.. 
Voraussetzungen für ein Modell der integrierten 
Frühprävention schaffen…“Frühprävention schaffen…





besondere Gefährdung von 

I t L b j h t b h Ki d i

Säuglingen und Kleinkindern

Im ersten Lebensjahr sterben mehr Kinder in 
Folge von  Vernachlässigung und Misshandlung 
als in jedem späteren Alterals in jedem späteren Alter 

77% aller misshandlungsbedingten Todesfälle 
ereignen sich in den ersten 48 Lebensmonatenereignen sich in den ersten 48 Lebensmonaten 

Typische Vernachlässigungs- und yp g g
Misshandlungsformen im Säuglingsalter:

- Schütteltrauma
- Gedeihstörungen

invasives Füttern- invasives Füttern
- unterlassene Aufsicht / Schutz



Formen: 2. Körperliche Misshandlung

DD: Unfall => Anamnese, 
VerletzungsmusterVerletzungsmuster, 
=>Plausibilitätskriterium:
radiologische Diagnostik:
keine intrakraniellen Verletzungen beikeine intrakraniellen Verletzungen bei 
Stürzen aus Klinikbett (Nimityongskul 
1987, Oates 1997) oder akziden-
tellen Treppenstürzen (William 1991)
Häufig impulsive Aggression in 
Stresssituationen: SchlägeStresssituationen: Schläge, 
Schütteln, Festhalten, Würgen, 
Verbrennungen,...
vulnerabel: Säuglinge und 
Kleinkinder



Formen: 3. Sexueller Missbrauch
Def.:  „Beteiligung an sex. Handlungen, die Ki. und Jgdl. 
nicht verstehen, dazu kein wissentliches Einverständ-nis 
geben können, die sexuelle Tabus verletzen und zur sex. 
Befriedigung eines Nichtgleichaltrigen oder Erwachsenen 
dienen“ (Schechter & Roberge 1978)( g )
Überwiegend Familientäter, Strafanzeigen eher gegen 
Fremdtäter 
selten spez. körperliche Befunde(Schwangerschaft, 
Geschlechtskrankheit, Sperma) => gyn. (Über-) 
diagnostik?diagnostik?
keine spezifischen Verhaltensauffälligkeiten (Fegert ,Prax. 
Kinderpsychol,Kinderpsychiat. 36,1987) , 
gehäuft sexualisiertes Verhalten (Friedrich 1993, Child 
Abuse & Neglect 17:59-66)
Aussage des Kindes/Jgdl : Realkennzeichen (Steller et alAussage des Kindes/Jgdl.: Realkennzeichen (Steller et al. 
1992, Z exp angew Psychol 39:151-170) Cave: Suggestionen



Formen: 
4 Münchhausen Syndrom by proxy4. Münchhausen-Syndrom by proxy

Def.: Mutter/Bezugsperson erzeugt Krankheit beim KindDef.: Mutter/Bezugsperson erzeugt Krankheit beim Kind
(Meadow 1977, Lancet 2: 343-345) = artifizielle Störung by 
proxy
präsentiert werden körperl. Symptome oder eine 
entsprechende Anamnese (z.B. Apnoe, Anfälle, 
Somnolenz, ...) => Provokation iatrogener Schädigung,, ) g g g,
Berichte von Todesfällen (Mitchell et al. 1993, Pediatrics 
92:810-14)  
UK/IRL 128 d k ti t Fäll i 2 J h Alt < 5 JUK/IRL: 128 dokumentierte Fälle in 2 Jahren, Alter < 5 J., 
häufig Vergiftung mit Antiepileptika 
(McClure et al. 1996, Arch Dis Child 75:57-61)
psychiatrisch auffällige Mütter, gehäuft Persönlichkeits-
störungen (Bools et al. 1994, Child Abuse & Neglect 18:773-
788)788)
häufig persistent, falls Verbleib bei schädigender Mutter 
(Bools et al. 1993, Arch Dis Child 69:625-630)(Bools et al. 1993, Arch Dis Child 69:625 630)



Kindeswohl

Einführung des § 8 a SGB VIII (Schutzauftrag g § ( g
des Jugendamts)  
als Chance zur Konkretisierung und Klärung der g g
praktischen Umsetzung

interdisziplinäre Verständigung über die- interdisziplinäre Verständigung über die 
Kriterien von Kindeswohlgefährdung (z.B. 
L itli i )Leitlinien)

- klare und verbindliche (interdisziplinäre)klare und verbindliche (interdisziplinäre) 
Verfahrensstandards





§ 8a Schutzauftrag des Jugendamts§ 8a Sc ut au t ag des Juge da ts

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte 
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
Jugendlichen bekannt, so hat es das 
G fäh d i ik i Z i k hGefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die 
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder derPersonensorgeberechtigten sowie das Kind oder der 
Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen g
nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung die Gewährung von 
Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 
Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubietenErziehungsberechtigten anzubieten.



§ 8a§ 8a

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und 
Einrichtungen, die Leistungen nach diesem Buch 
erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
d S h t ft h Ab t 1 i t h dden Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender 
Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene FachkraftGefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung 
aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den ,
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme 
von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 
halten und das Jugendamt informieren, falls die 
angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, 
um die Gefährdung abzuwendenum die Gefährdung abzuwenden.





Kindeswohlgefährdung eine Prognosefrage 
(Minimalbedingungen)(Minimalbedingungen)

Der deutsche BGH in Zivilsachen definierte 
Kindeswohlgefährdung juristisch als „mit ziemlicher 
Sicherheit vorhersehbare erhebliche Schädigung in 
der weiteren Entwicklung“ 

„wertausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff“„wertausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff

Eingriffsmaßstab und Eingriffslegitimation

(MünchKomm-Hinz 1987 §1666 BGB Rz. 23)
Nach Münder et al 2000 treffen GerichteNach Münder et al. 2000 treffen Gerichte

–auf der Basis humanwissenschaftlicher 
Erkenntnisse Entscheidungen, die soziale 
Lebensverhältnisse mitgestalten



Wer ist schuld?Wer ist schuld?

Was ermöglicht den Fehler?

Können wir von anderen lernen?Können wir von anderen lernen?





Sogar noch neuere Technologie verhindert g g
denselben banalen

Fehler nicht im selben Land in derselbenFehler nicht im selben Land, in derselben 
Industrie, ja in

d lb H t ll fi !derselben Herstellerfirma!





Fehleranalyse bei 
KinderschutzentscheidungenKinderschutzentscheidungen

In UK 45 child abuse inquiry reports“ veröffentlichtIn UK 45 „child abuse  inquiry reports  veröffentlicht  
zwischen 1973 und 1994

Eileen Munro Child Abuse and Neglect 23, 1999Eileen Munro Child Abuse and Neglect 23, 1999

– Risikobeurteilung beruht auf schmaler Datenbasis

Wichtige Informationsquellen werden– Wichtige Informationsquellen werden 
vernachlässigt

Starke emotionale Beteiligung und Unfähigkeit– Starke emotionale Beteiligung und Unfähigkeit 
Fehler und Irrtümer einzuräumen führt zu 
Problemen

– Fehler in der Fallarbeit sind keine 
unvorhersehbaren Katastrophen sondern sind p
aufgrund von Haltungen und Arbeitsmängeln 
erwartbar



Kinder psychisch kranker Eltern 
(Kölch et al. 2007)( )
Ingrid und Frank StiftungBelastung der Kinder:

80% der psychisch kranken Eltern sehen ihre Kinder als belastet durch die p y
eigene Behandlung an

2. Integrierte Versorgung:
Eltern empfinden dass Kinder nicht ausreichend bei Behandlung berücksichtigtEltern empfinden, dass Kinder nicht ausreichend bei Behandlung berücksichtigt 
werden, sie nicht genügend nach den Kindern befragt werden; 35% werden 
nicht von Kindern besucht (vs. 7% ohne Kontakt außerhalb der Klinik)

3. Auswirkungen auf Behandlung der Eltern:g g
50% der Eltern hat bereits Klinikaufenthalte/Behandlung wegen der Kinder nicht 
wahrgenommen

4 Versorgungssituation:4. Versorgungssituation:
Im ländlichen Bereich werden die Kinder während der Behandlung zu 90% 
durch Partner oder Familie betreut 
► aber 40 % sind mit der Betreuungssituation unzufrieden;► aber 40 % sind mit der Betreuungssituation unzufrieden;

5. Hilfen durch öffentliche Jugendhilfe:
Vermeidung des Kontakts und starke Ängste vor Jugendämtern: 

Äsoziales Stigma, Ängste vor familienrechtlichen Folgen, Kontrolle (50,6% 
lehnen Kontakt komplett ab).

aber: selbst wahrgenommenem Unterstützungsbedarf und Wunsch nach
Betreuung, Elterntraining, konsiliarische Behandlung der Kinder



Risikoeinschätzung drohender EntwicklungsgefährdungRisikoeinschätzung drohender Entwicklungsgefährdung

- geringes Risiko, 
- wenn nur einzelne Risiken vorhanden 

- hohes Risiko, 
- wenn viele und chronische Risiken kumulieren 

und interagieren und/oder
- wenn keine Schutzfaktoren vorhanden, die ,

Risiken abpuffern (Rutter, 2000)   
- Gesamtabwägung erfordertGesamtabwägung erfordert 

interdisziplinären Austausch und 
gemeinsame Sprache der Helfer           



Hochrisikosituationen für Kleinkinder

Schwere psychische Erkrankung der Betreuungspersonp y g g p
–Sucht und Drogen
–Depression, SuizidalitätDepression, Suizidalität
–Schizophrenie

Häufige Wechsel des BetreuungssettingsHäufige Wechsel des Betreuungssettings
Sozioökonomische Belastung, Stigma
B l t d h T f lBelastung durch Trennungsfolgen, erzwungener 
Umgang etc.
Belastung durch vorausgegangene TraumataBelastung durch vorausgegangene Traumata
Belastung durch Behinderung oder schwere 
Erkrankung eines KindesErkrankung eines Kindes



Standardisierte Risikoverfahren
Glinder Manual (ISA-Münster)
Stuttgarter Kinderschutzbogen (JugendamtStuttgarter Kinderschutzbogen (Jugendamt 
Stuttgart) 
S i l äd i h Di t b llSozialpädagogische Diagnosetabellen 
(Bayerisches Landesjugendamt)
Mü h Q lität i h f hMünchner Qualitätssicherungsverfahren 
(Jugendamt München)
Rahmenmodell der Einschätzung bei 
Kindeswohlgefährdung (Deutsches 
Jugendinstitut)Jugendinstitut)
Child neglect Index 
Framework for the Assessment of Children in 
Need and their Families (Department of Health)



Risikoeinschätzung und Hilfeplanung

Ziele:  => Verbesserung der
(Rückfall )Prognose(Rückfall-)Prognose 

=> risikoadjustierte 
Interventionsplanung

Empirische Prädiktor-Verfahren: 
Risikofaktoren-Checklisten 
z B Michigan Modell (Wagner et alz.B. Michigan-Modell (Wagner et al. 
1996), Ontario-Risk-Assessment-
Modell (Trocme et al. 1999)

Konsensus-basierte 
Entscheidungsmodelle (z.B. Baird 
& Wagner 2000 Children and Youth& Wagner 2000, Children and Youth 
Services Review 22:839-871) 

Cave: Sensititivät u. SpezifitätCave: Sensititivät u. Spezifität 
max. 70 %





Barrieren und Hinderungsgründe bei der 
interdisziplinären Vernetzung im KInderschutzinterdisziplinären Vernetzung im KInderschutz

- Riesenerwartung an die anderenRiesenerwartung an die anderen 
Professionen

Schwierigkeiten beim Beschreiben der- Schwierigkeiten beim Beschreiben der 
eigenen Kernkompetenzen

- Keine Ressourcen für Vernetzung aber 
Vernetzungsauftrag

- Datenschutz- oder 
PseudodatenschutzargumentePseudodatenschutzargumente

- Angst vor Beeinflussung und Dominierung in 
d Z b itder Zusammenarbeit

- Emotionalisierung der Debatte um 
Kinderschutzfälle



Kommunikation an den Schnittstellen Medizin-Kommunikation an den Schnittstellen Medizin
Jugendhilfe-Justiz



Durch Dokumentationslast und gedeckelte Budgets 
weniger Raum für psychosoziales Management in der 
Medizin



Hilfeprozesskoordination im p
Kinderschutz

Ergebnisse einer randomisierten kontrolliertenErgebnisse einer randomisierten kontrollierten 
Interventionsstudie

L. Goldbeck
A L ib K dA. Laib-Koenemund

J.M. Fegert

Förderung: World Childhood FoundationFörderung: World Childhood Foundation





Studien-DesignStud e es g

Randomisierte, kontrollierte Interventionsstudie 
2003 2005 Hilf K di ti i2003-2005: Hilfeprozess-Koordination im  
Kinderschutz (Goldbeck, Laib-Koenemund, Fegert;
Förderung: World Childhood Foundation)

Intervention (n=42):
B t d h Ki d h t Zielvariablen:

Fallmeldung: 

Beratung durch Kinderschutz
-Experten (Konsens-Prinzip)

Zielvariablen:

Sicherheit:
Di(V.a.) MH (N=80)

Kliniken/Ärzte
Sozialdienste

Randomi
-sation

-Diagnose
-Risiko
-Hilfeplanung

(max.) 6 Monate

Beratungsstellen
Kontrollgruppe (n=38):

case-management as usual

Vernetzung
Zufriedenheit
Partizipationcase management as usual Partizipation



Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der 
HPK Studie

HPK-Teilnehmer zufriedener mit erreichtem 
Kinderschutz (2/3 vs. ½)
HPK-Teilnehmer verzichten häufiger auf 
Strafanzeigen
HPK-Teilnehmer legen Wert auf genaue 
Absprachen innerhalb des Helfersystems
Die in den HPK-Sitzungen vereinbarten Ziele 
wurden überwiegend erreicht
Ressourcenverbrauch (Zeitaufwand pro Fall) 
kein Unterschied zwischen HPK und KG



Zusammenfassung HPK Studie II

HPK-Teilnehmer werden sicherer in der 
Interventionsplanung und im Umgang mit 
V hlä iVernachlässigung
Bei schwerwiegenden Verdachtsmomenten 

d HPK T il h diff i t iwerden HPK-Teilnehmer differenzierter  in 
der Abschätzung der Ursachen; 
Kontrollgruppenmitglieder tendieren zuKontrollgruppenmitglieder tendieren zu 
Scheinsicherheit? z.B: PTBS von HPK-
Teilnehmern seltener diagnostiziert)g )
Partizipation der Kinder/Jgdl. HPK < KG



Guter Start ins Kinderleben

Ein von den Ländern Baden-WürttembergEin von den Ländern Baden Württemberg, 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen 
gefördertes Modellprojekt zur 
Verbesserung des KinderschutzesVerbesserung des Kinderschutzes

Modellstandorte: Erlangen, Gera, 
Kyffhäuserkreis, Ludwigshafen, Ostalbkreis, y , g , ,
Pforzheim, Traunstein, Trier

Förderung der wissenschaftlichen 
Evaluation: 

Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend

Präsentation des Modellprojekts



Guter Start ins Kinderleben

Projektleitung:Projektleitung:
Prof. Dr. Jörg M. Fegert 
PD Dr. Ute Ziegenhain

ProjektmitarbeiterInnen: 
Dipl. Psych. Anne K. Kolb
Dipl. Psych. Cornelia KönigDipl. Psych. Cornelia König
Dipl. Psych. Nicola Sahhar
Dipl. Soz. Päd. Angelika Schöllhorn
Dipl. Psych. Birgit Zieselp y g

in Kooperation mit: 
Dr. Thomas Meysen, Hanne Stürtz, Lydia Ohlemann,
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, DIJuF, Heidelberg

Dr. Heinz Kindler, 
Deutsches Jugendinstitut, DJI, München

Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe
L h t hl fü Wi t h ft l h d P i th h lt d F ili i h ftLehrstuhl für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft,  
Justus-Liebig-Universität Giessen



Was will unser Modellprojekt? Das 
Rad nicht neu erfinden, aber …,

Unterstützung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit in den 
bestehenden Strukturen und mit den vorhandenen Ressourcenbestehenden Strukturen und mit den vorhandenen Ressourcen  

Etablierung interdisziplinärer runder Tische

sozial- und datenschutzrechtliche Expertisesozial und datenschutzrechtliche Expertise 

standardisierte Erfassung empirisch belegter Risikoindikatoren: 
Verständigung auf verbindliche und empirisch abgesicherteg g p g
Standards

- systematisches Prüfen bekannter Risiken 
- erprobte Verfahren- erprobte Verfahren 

für Jugend- und Gesundheitshilfe 

Förderung elterlicher Erziehungs- und BeziehungskompetenzenFörderung elterlicher Erziehungs und Beziehungskompetenzen 
- präventive Angebote 

Einbindung von Interaktionsdiagnostik und –
förderung
(bewährt und erprobt, aber bisher kaum 
systematisch genutzt)                  



ProjektübersichtPrävention von Kindeswohlgefährdung
Entwicklung des Kindes und 

F i fühli k it d Elt fö d
Ziel

Vernetzung in Modellregionen

Feinfühligkeit der Eltern fördern

Umsetzung
Entwicklung eines

niedrigschwelligen 
und interdisziplinär angelegte

gemäß der länderspezifischen Strukturen

interdisziplinäre Weiterbildung 
für Fachkräfte aus unterschiedlichen

Umsetzung

und interdisziplinär angelegte 
Versorgungskonzepts

(auf der Basis bestehender 
Rechtsgrundlagen und

für Fachkräfte aus unterschiedlichen 
vernetzungsrelevanten Berufen:

Entwicklungspsychologische Beratung
Workshop KinderschutzRechtsgrundlagen und 

vorhandener Zuständigkeiten)
Workshop Kinderschutz

- Erforschung vonErforschung von 
Erwartungen, Vorurteils-

Strukturen
- Recherche vor Ort, 
V t t kt

„Teenage“- Mütter Evaluation
Vernetzungsstruktur

- quantitative, fallbezogene 
Evaluation   

„ g
u.a. Risikogruppen

standort-
übergreifende 
E b i

-Schaffung gemeinsamer Sprache und Wissensgrundlage (Glossar) 
- Gefährdungen frühzeitig erkennen (Risikoinventar, Anhaltsbogen)

- Wissen um ressortübergreifende VerfahrensweisenErgebnisse Wissen um ressortübergreifende Verfahrensweisen
(Vernetzungshandbuch)



Gesundheitsministerkonferenz am 4.7.07 in Ulm 



Gesundheitsministerkonferenz 
am 4.7.07 in Ulm



erste Ergebnisse aus den Expertisene ste geb sse aus de pe t se
zum Datenschutz und 
zur Risikoerfassung

Dr Thomas Meysen &Dr. Thomas Meysen &

Lydia Ohlemann  (DiJuF)

Dr. Heinz Kindler (DJI)



Risikoinventar 

Die DJI-Kurzevaluation früher Hilfen (Helming et al., 2007) 
hat ergeben, dass aussagekräftige und erprobte Verfahren g g g
zur systematischen Risikoerfassung in der Bundesrepublik 
bislang nicht zur Verfügung stehen.

Das Projekt Guter Start ins Kinderleben“ hat sich daher dasDas Projekt „Guter Start ins Kinderleben  hat sich daher das 
Ziel gesetzt, ein taugliches und fundiertes Instrument für 
die Praxis zu entwickeln.



Die wichtigsten g
Risikofaktoren I

Merkmale der FamiliensituationMerkmale der Familiensituation
–Soziale Isolation bzw. fehlende Unterstützung

Wiederholte Krisen Partnerschaftsgewalt und–Wiederholte Krisen, Partnerschaftsgewalt und 
mehrfache soziale Belastungen

–Ernsthafte finanzielle NotlageErnsthafte finanzielle Notlage

Merkmale der ElternMerkmale der Eltern
–Eltern sehr jung

B i t ä hti d h hi h E k k–Beeinträchtigung durch psychische Erkrankung, 
Sucht, Intelligenzminderung oder Kriminalität
Eltern haben in der eigenen Kindheit–Eltern haben in der eigenen Kindheit 
Misshandlung, Vernachlässigung oder 
wiederholte Beziehungsabbrüche erlebtg



Die wichtigsten g
Risikofaktoren II

Schwangerschaft, Geburt und Merkmale des 
Ki dKindes

–Kaum Vorsorgeuntersuchungen während 
SchwangerschaftSchwangerschaft

–Kind stellt aufgrund chronischer Krankheit, 
Behinderung oder Verhaltensstörung deutlichBehinderung oder Verhaltensstörung deutlich 
erhöhte Anforderungen

Merkmale der Eltern-Kind Beziehung
Hinweise auf elterliche Ablehnung oder–Hinweise auf elterliche Ablehnung oder 
Desinteresse gegenüber Kind

–Beziehungsaufbau durch Trennungen–Beziehungsaufbau durch Trennungen 
erschwert



Anhaltsbogen für die Gesundheitshilfe 
u a niedrigschwellige Institutionen

1. mindestens eine besondere soziale Belastung

u.a. niedrigschwellige Institutionen

(z.B. Mutter unter 18 Jahre, Partnergewalt, psychische 
Auffälligkeit / Erkrankung, Suchtanzeichen)

2. mehrere fehlende Schwangerschaftsuntersuchungen / 
U-Untersuchungen

3. Kind stellt deutlich erhöhte Fürsorgeanforderungen, die 
die Möglichkeiten der Familie zu übersteigen drohen
(z B Frühgeburtlichkeit chronische Erkrankung deutliche(z.B. Frühgeburtlichkeit, chronische Erkrankung, deutliche 
Entwicklungsverzögerung)

4 beobachtbare deutliche Schwierigkeiten der4. beobachtbare deutliche Schwierigkeiten der 
Hauptbezugsperson bei der Annahme und Versorgung 
des Kindes 

5. Hauptbezugsperson beschreibt starke Zukunftsangst, 
Überforderung oder Gefühl, vom Kind abgelehnt zu g , g
werden



Gemeinsame Grundsätze

Informationelle Selbstbestimmung 
(Art 2 Abs 1 i V m Art 1 Abs 1 GG)(Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG)

– Grenzen, wenn Grundrechte Anderer überwiegen 
(z B Kindeswohl)(z.B. Kindeswohl)

Funktionaler Schutz der Hilfebeziehung

– in der Regel keine Abwägung zwischen Eltern- und 
Kindesinteressen im Einzelfall (außer Extremfall)

– kein „Kindesschutz geht vor Datenschutz“, sondern 
„Kindesschutz braucht Datenschutz“

– Genereller Schutz der Vertrauensbeziehung als 
Basis für den aktuellen und zukünftigen Aufbau 
von Hilfebeziehungen



Ergänzende Angebote für die 
V t k di ti

Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch (Kindler, 2007)

Vernetzungskoordination  

- empirisch gesicherte Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung 
(5 Variablen, von denen jede für sich allein die( , j
Wahrscheinlichkeit für eine spätere Kindeswohlgefährdung   

erhöht)

- Übergang von Gesundheitshilfe zur Kinder- und Jugendhilfe
(rund um den Zeitpunkt der Geburt)

- Geburtskliniken und ggf. andere niedrigschwellige 
Institutionen 

Vermittlung früher und präventiver Angebote

Einführung im Rahmen der 1. Runden Tische erfolgt

Implementierung in die Praxis läuft





Entwicklungspsychologische 
Beratungg

InterventionIntervention

Video-Sequenzen gelungener Interaktion 
Video-Sequenzen nicht gelungener 
Interaktion 
Anwesenheit des Kindes 

Videoaufnahme  
gemeinsamer 

InteraktionInteraktion



Ergänzende Angebote für die 
VernetzungskoordinationVernetzungskoordination 

Entwicklungspsychologische Beratung (Ziegenhain, Fries,
Bütow & Derksen, 2004)

• präventiver und niedrigschwelliger Beratungsbaustein,präventiver und niedrigschwelliger Beratungsbaustein, 
videogestützte Bindungsförderung (flexibel in bestehende 
Angebote der Jugend- und Gesundheitshilfe integrierbar)

• Weiterbildungscurriculum (Bundesmodellprojekt BMFSFJ und 
Länder Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen Rheinland Pfalz Thüringen)Westfalen, Rheinland-Pfalz, Thüringen)

• empirisch erprobt für die Hochrisikogruppe jugendlicher 
MüttMütter (Berlin-Forschung; Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit)

di t d T h di it Blö k i d l fdie ersten und z.T. auch die zweiten Blöcke sind gelaufen



erste Ergebnisseg
der runden Tische und 

ExperteninterviewsExperteninterviews

Konzeption der 
Vernetzungsbefragung undVernetzungsbefragung und 

Recherche zu den 
Vernetzungspartnern



Beispiel graphische Darstellung: 
Vernetzungszufriedenheit der g
Institutionen rund um die Geburt
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erste Erfahrungswerte (aus 654 S.
Transkripte aus Experteninterviews)p p )

• fehlende Zusammenarbeit und Koordination zwischen 
J gendhilfe nd Ges ndheitshilfe ( B Ges ndheitsamt keinJugendhilfe und Gesundheitshilfe (z.B. Gesundheitsamt kein 
„natürlicher Partner“ im Frühbereich, Frühförderung?) 
⇒ fast keine systematischen Kooperationsvereinbarung zwischen
den Systemen vorhanden.

• „Das machen wir doch schon!“ „Das können wir schon!“
⇒ häufige Äußerung von Jugendamtsmitarbeitern SPZ⇒ häufige Äußerung von Jugendamtsmitarbeitern, SPZ,…
⇒ Scheinsicherheit bei mangelndem Wissen über

Erfassung/Einschätzung von Risiken und mangelndem 
Detailwissen über StrukturenDetailwissen über Strukturen.

• spürbare Unsicherheit:
- Befragte setzen große Hoffnung auf Projekt, wünschen 
sich Handlungsleitfaden und Angebotsübersicht 

- kein Wissen über Angebote vor Ort im Frühbereich
• Riesenerwartungen“„Riesenerwartungen
• persönliche und örtliche, politische Dynamiken (mehr Kontakte 

&  Infos nötig!)



Angst vor AnschuldigungAngst vor Anschuldigung

„Ein heikles Thema „ich will den Eltern nicht„ „
unrecht tun“, „ich will niemanden anschuldigen“, 
ja, auch einfach Unwissen „was kommt als 

ä h t ?“ D i d ll A kt di inächstes?“. Das sind alles Aspekte, die zu einer 
Vermeidung führen, damit das Thema erst gar 
nicht ins Bewusstsein gelangt. Ausgeblendet 
sozusagen“



Verschiebebahnhof der 
schlechten Gefühleschlechten Gefühle

„weil da war es auch so, dass das Jugendamt von
uns wollte, dass wir ihr das heimlich wegnehmen. 
Das Jugendamt hat quasi gesagt „ja, Sie lenken die g q g g „j ,
Mutter irgendwie ab. Und wenn die dann halt wieder 
von dieser Untersuchung oder irgendwas zurück
kommt ist das Kind weg“ Und dann haben wirkommt, ist das Kind weg . Und dann haben wir 
gesagt „nee, so läuft das nicht. Wenn Sie meinen, 
Sie müssen der Mutter dieses Kind wegnehmen, 

k Ab d ü Si h ih dokay. Aber dann müssen Sie es auch ihr sagen und 
nicht wir. Und Sie können dann so, Sie kriegen 
dann nicht mit wie die Mutter dann hier leidet. Und 
Sie haben dann das Kind und sind wieder weg“.



Verdrängungg g

In XXX da ist die Welt noch in Ordnung„ In XXX, da ist die Welt noch in Ordnung. 

Da heißt es von offizieller Seite „Wir brauchen 

nicht so viel Jugendhilfemaßnahmen bei uns“.nicht so viel Jugendhilfemaßnahmen bei uns . 



Hemmfaktor: 
fehlende Rückmeldungfehlende Rückmeldung

Und auch mangelnde Gegenseitigkeit in der„Und auch mangelnde Gegenseitigkeit in der
Kommunikation, ja. Dass man sozusagen Meldung 
Gemacht hat, schriftlich oder mündlich, und hatte 
Keine Antwort bekommen. Es kam keine Reaktion. 
Das war auch unschön“



Hemmfaktor: 
Jugendamt als letzte Alternative…
Zusammenarbeit als eigenesZusammenarbeit als eigenes 
Versagen 

„Ja es war schon, also als wir die überhaupt 
nicht erreicht haben, fühlt man sich schon relativ ,
hilflos. Also wirklich hilflos. Ich meine man steht da 
und erreicht die nicht. Und, ja, dann weiß man, 
d d d üb J d t l f “dass das dann übers Jugendamt laufen muss“



Hemmfaktor: Kinderschutz nicht
als eigentliche Aufgabe angesehenals eigentliche Aufgabe angesehen

„Jeder hat seine Aufgaben und wenig Zeit und ich denke
Snicht, dass es wirklich absichtlich ein Symptom ist, dass

man sich davon fern hält von diesen Themen. Aber in der 
Pädiatrie wird es einem eher leicht gemacht, sich mehr auf g
den somatischen Bereich, auf die medizinischen Aspekte 
zu konzentrieren, damit ist man hinreichend ausgelastet, 

m diese ps choso ialen Fragen eher gar nichtum diese psychosozialen Fragen eher gar nicht zu 
betrachten.“



Hemmfaktor: fehlendes 
VerantwortungsgefühlVerantwortungsgefühl

„Was es meiner Meinung nach am meisten hemmt 

ist, dass nicht jeder sich dafür zuständig fühlt. (…)

Es gibt dieses „Zuständigkeitsgefühl“ dafür nicht. 

Nicht bei vielen Ärzten und aber auch nicht bei 

i l Mit h “vielen Mitmenschen.“



Hemmfaktor: 
Einsparmaßnahmen / ZeitdruckEinsparmaßnahmen / Zeitdruck

„Also psychosoziale Problemlagen lassen sich oft nicht von 
einem auf den anderen Tag abschließend explorieren undeinem auf den anderen Tag abschließend explorieren und 
schon gar nicht lassen sich Interventionen so schnell 
planen. Das ist also kritisch zu sehen, wenn Patienten 
heute im Bewusstsein, dass die soziale Situation zu Hause
defizitär ist, schnell entlassen werden. Das setzt eigentlich 
voraus dass soziale Dienste dann direkt tätig werdenvoraus, dass soziale Dienste dann direkt tätig werden 
können. Aber die Praxis zeigt ja, dass es eine Lücke gibt. 
Wenn überhaupt eine Anschlussbetreuung einsetzt.“



Hemmfaktor: Dokumentation

„Der Bezirkssozialarbeiter war natürlich zu dem 
Zeitpunkt in Urlaub Dann bin ich hin und habZeitpunkt in Urlaub. Dann bin ich hin und hab
die Akte gesucht. Tatsächlich bekannt. Dann hat 
man anhand der Akte allerdings nicht erkennen 
können, ob das wirklich „Kindswohlgefährdung“ ist 
oder nicht.“



Hemmfaktor: fehlende Koordination

I:    „Wer hatte in dem Fall die Koordination?“

E:    „Na so richtig gibt’s keine Koordination muss man sagen. 

Das läuft nicht koordiniert.“



Fazit: Ansprüche im Kinderschutz –
an Helfer Projektkoordinatorenan Helfer, Projektkoordinatoren,…

Angst
Macht

- Aktionismus
- Kontrolle

Distanz-.Abhängigkeit
- Schuld
- eigene Täteranteile
- Unsicherheit

Identität/Selbstwert

- Distanz
- Entwerten
- Abwehr / Leugnen

Unsicherheit
- Versagen
- Wer ist der Böse, wer der Gute?
- Arbeit – Druck
A t j d li

Bedürftigkeit

-Spaltung
- Kränkung
- versteckt feindselig

- Angst jmd. zu verlieren
- Isolation
- Scham
- Überforderung

g
- Versachlichung

g
- Existenzängste

Haltung

- hinreichend gut statt perfekt
- Transparenz
- Perspektive des Kindes

Standards klare Absprachen- Standards, klare Absprachen,
verbindliche Wege



Fazit: Kooperation zwischen 
Gesundheits- und Jugendhilfe als g
Schlüssel

Eltern schon vor der Geburt oder in der GeburtsklinikEltern schon vor der Geburt oder in der Geburtsklinik 
erreichen und für Hilfe gewinnen

prekäre Lebenssituationen früh (Hebamme Kinderarzt)prekäre Lebenssituationen früh (Hebamme, Kinderarzt) 
erkennen

gemeinsame Sprache entwickelngemeinsame Sprache  entwickeln

gemeinsam helfen und schützen

mit vergleichbaren Standards dokumentieren

institutionalisiertes Fehlerlernen wie in UK

verstärkte Forschungsbemühungen

interdisziplinäre Forschunginterdisziplinäre Forschung

neurobiologische Grundlagenforschung



Zusammenarbeit bei Kindeswohlgefährdung

- Das was man kann und gelernt hat

- Das was dem gesetzlichen Auftrag entspricht

- Zusammenarbeiten

- Gegenseitige Wertschätzung (subjektive Vorurteilsstrukturen)

- Wissen um Kompetenzen und Grenzen des anderen  p

- Case-Management (geregelte Zuständigkeitsklärung; Nutzung der 
vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten zur Mobilisierung g g g
diverser Ressourcen)

- Überwindung von Ressortgrenzen (Vermeiden doppelter Kosten, 
Ressourcenbündelung; subsidiäre Rangfolge der Kostenträger)

- Kindswohl geht vor Interesse an Tataufklärung

- Transparenz und Partizipation

- Einsatz evidenzbasierter Verfahren in Diagnostik und TherapieEinsatz evidenzbasierter Verfahren in Diagnostik und Therapie



Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie /Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm 

Steinhövelstraße 5
89075 Ulm 

www.uniklinik-ulm.de/kjpp

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Jörg M. Fegert




